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weiten Abstand darlegt, vollzieht er nicht das Werk des Realisten, sondern des
vollendeten Pessimisten, nnd dessen notwendige Ergänzung ist bekanntlich gerade
der Idealist. Keinem modernen Dramatiker fehlt mehr die Fähigkeit der ob¬
jektiven Anschauung, und so erscheint Ibsen als das gerade Gegenteil dessen,
als was er nach dem Wunsche mancher Wortführer durch die Litteratur¬
geschichte gehen soll. Er ist der ausgesprochene Idealist, der nur im Unter¬
schiede gegen andre den Beweis für seinen Idealismus 6 «ontrario erbringt,
aus seiner eigentümlichen Darstellung der Nachtseiten unsrer sozialen Verhält¬
nisse. Gerade der wahre Realist müßte anerkennen, daß nicht alles auf der
Welt schlecht uud unheilbar ist; dagegen ist es dem Idealisten schwer zu ver¬
wehren, seine Tränme von Recht und Glück so hoch zu spannen, daß ihnen
in der Realität nichts mehr nahe zu kommen vermag. Darüber verliert er
aber jedeu Boden unter deu Füßen, nnd wir würden ihn mit verliere», wen»
wir auf den Flügeln seiner trügerischen Dialektik ihm in seine Wolkenregionen
folgen wollten.

Die Prüfungskommissionen für (Linjährig-Freiroillige

ls im Februar dieses Jahres der Kultusminister im Abgeordneten¬
hause die Mitteilung machte, daß die Absicht bestünde, die Be¬
rechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste von den höhern
Schulen zu trennen und diese künftig durch eine besondre Prüfung
nachweisen zu lassen, herrschte wohl in Schulkreisen allgemeine

Freude darüber. Man glaubte der Lösung der Schulfrage einen Schritt näher
gekommen zu sein. Zugleich legte man sich die Frage vor: Wie wird wohl
in Zukunft diese Berechtiguug nachgewiesen werden? Wird diese Prüfung vor
derselben Kommission zu geschehen haben, die jetzt schon in jeder Regierungs¬
stadt alljährlich zweimal, im Frühjahr nnd Herbst, zusammentritt, oder beab¬
sichtigt der Staat mehrere solcher Kommissionen iu jedem Regierungsbezirk
einzurichten, oder will er überhaupt andre Einrichtungen treffen? Da nun
über diese Prüfungskommissionen in weitern Kreisen sehr wenig bekannt zu sein
pflegt, so möge über ihre Zweckmäßigkeit und ihre Mängel eine kurze Erörte¬
rung gestattet sein.

Die Kommission besteht aus drei ordentlichen und gewöhnlich fünf außer¬
ordentlichen Mitgliedern. Die drei ordentlichen Mitglieder sind: ein juristisch
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gebildetes Mitglied der Regierung (gewöhnlich ein Rcgierungsrat, der den
Vorsitz führt) und zwei Offiziere. Die außerordentlichen Mitglieder sind Lehrer
höherer Anstalten der Negierungsstadt und nieist auch einer der Regiernngs-
schulrcite.

Die Prüfung bei der Kommission dauert zwei Tage. Am ersten Tage werden
die schriftlichen Arbeiten geliefert, am Tage darauf folgt die mündliche Prüfung.
Die außerordentlicheil Mitglieder habeu die Aufgaben zu stellen, die Arbeiten
durchzusehen und dann die, die nach günstigem Ausfall der schriftlichen Arbeiten
derbleiben, zu prüfen.

Am Schlüsse der Prüfung wird über die einzelnen Prüflinge abgestimmt,
und es ist wohl natürlich, daß für die ordentlichen Mitglieder das Urteil der
außerordentlichen (technischen) Mitglieder maßgebend ist. Es sind aber auch
einige Fälle bekannt geworden, wo die außerordentlichen Mitglieder die
Leistungen eines Prüflings für nicht genügend erklärten, die ordentlichen Mit¬
glieder ihm aber trotzdem das „Zeugnis über die wissenschaftlicheBefähigung
für den einjährig-freiwilligen Dienst" erteilten. Daß die außerordentliche»
Mitglieder infolge dessen auf weiteres Mitarbeiten in der Kommission ver¬
zichteten, darf Wohl nicht Wunder nehmen. Solche Vorkommnisse gehören
aber glücklicherweisezu den Seltenheiten.

Trotzdem dürfte wohl die Frage berechtigt sein: Ist die Zusammensetzung
der Kommission richtig? Daß ein Regiernugsbenmter deu Vorsitz führt, ist
recht und billig, da ja die Prüfung bei der Regierung stattfindet. Aber
darüber ließe sich wohl streiten, ob es nicht rätlicher wäre, daß statt des
juristisch gebildeten Negiernngsrates einer der Regierungsschulräte den Vorsitz
übernähme. Daß aber neben dem Regierungsrate noch zwei Offiziere ordentliche
Mitglieder siud, dafür dürfte sich wohl kein andrer Grund geltend machen
^sfen, als der, daß aus der Mitte der Prüflinge doch einmal Soldaten nnd
dielleicht sogar Offiziere hervorgehen können. Wäre aber dieser Gruud be¬
rechtigt, daun müßten wir noch in manchen andern Prüfungskommissionen
Offiziere finden. Hier handelt es sich doch nur darum, die wissenschaftliche
Befähigung zum einjährig-freiwilligen Dienste darzuthun. Ob sich der Prüfling
Sum Offizier eignet, darüber zu entscheiden wird später Pflicht der Militärs
Und zwar ausschließlich Pflicht dieser sein. Es ist daher die Ansicht des Ver-
^ssers dieser Zeilen — bei aller Hochachtung vor unsern Offizieren —, daß

dieser .Kommission die Anwesenheit von zwei Offizieren unnötig sei.
Dann sollte aber auch die Scheidung in außerordentliche und ordentliche

Mitglieder fallen gelassen werden. Es sollte dieselbe Einrichtung geschaffen
Werden wie bei der Abiturientenprüfnng. Wie dort unter dem Vorsitze des
-provinzialschulrntes die der Prüfungskommission allgehörenden Lehrer ihres
^untes walten, so sollte es auch hier unter dem Vorsitz eines Vertreters der
'^gierung geschehen.
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Welches sind nun die Anforderungen, die an einen solchen Prüfling ge¬
stellt werden? Ist die Prüfung vor der Kommission schwerer oder ist sie
leichter? Mancher, der die Berichte in den Zeitungen über den Ausfall der
Prüfungen verfolgt, wird zu der Ansicht gelangen, sie müsse sehr schwer sein,
weil ein so außerordentlich hoher Prozentsatz die Prüfung nicht besteht. Dem
ist aber keineswegs so. Die Anforderungen sind bedentend geringer, als wie
sie an einen Schüler einer höhern Lehranstalt, der nach Oberseknndn versetzt
wird, gestellt werden. Dies geht schon daraus hervor, daß der zu prüfende
sich willkürlich aus der Reihe der fremden Sprachen zwei auswählen darf,
in denen er geprüft werden will, z. B. Französisch und Griechisch. Ans der
höhern Lehranstalt dagegen muß er in drei fremden Sprachen genügende
Kenntnisse ausweisen. Daun sind aber auch die Aufvrderuugeu iu diesen zwei
Sprachen vor der Kommissiou uicht so hoch. Es ist allgemeine Ansicht der
prüfenden Lehrer, daß ein mäßig tüchtiger Obertertianer die Prüfnng vor der
Kommission gut bestehen würde. Höher sind die Anfordernngen nur im
Deutscheu, und zwar wird dn vou dem Prüfling eine Litteratnrkenntnis ver¬
langt, wie sie sich ein Schüler erst in den obern Klassen zu erwerben pflegt;
denn auf den preußischen höher» Lehranstalten werden ja die Dramen unsrer
großen Dichter erst in Sekunda nnd Prima gelesen. In allen andern Fächern
aber sind die Anfordernngen geringer. In den Natnrwissenschnften wird nur
unch den Anfangsgründen der Physik gefragt; in der Chemie ist es dem zn
prüfenden freigestellt, sich prüfen zu lassen; Botanik nnd Zoologie fällt
ganz weg.

Ausschlaggebend ist für die Prüfnng gewissermaßen der dentsche Aufsatz,'
uud das mit Recht. Wer eine ungenügende deutsche Arbeit liefert, wird gar
nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, nnd diesem Schicksal erliegt der bei
weitem größte Teil. Wohl die Hälfte der sich meldenden wird gewöhnlich
schon nach den schriftlichen Arbeiteil uud zwar hauptsächlich ans Grund der
ungenügenden deutschen Arbeit zurückgewiesen. Nun sind aber anch die An¬
fvrdernngen in Bezug auf den deutschen Anfsntz keineswegs übertrieben. Es
werden jedesmal drei Themata gestellt, unter denen sich der Prüfling das, das
ihm am meisten behagt, auswählen kann. Das eine Thema Pflegt ein Sprich¬
wort zu seiu, das andre ist meist der dentschen Geschichte entnommen, das
dritte ist allgemeiner Art uud dein Bereiche der gewöhnlichen Erfahrung ent¬
lehnt. Wir sehen also, daß auch hier der Maßstab eiues Tertianers angelegt
ist. Ja der Prüfling vor der Kommission erfreut sich sogar uvch des Vor¬
zuges, daß er sich unter den drei Themen das ihm passende auswählen kaum
während der Schüler das ihm gestellte Thema bearbeiten muß; allerdings
erhält er dazu durch den Lehrer Anleitung.

Warum sind nun aber eigentlich die Anforderungen in der Prüfling vor
der Komnüssion geringer? Wird dadurch nicht eine Menge von Schülern
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veranlaßt, der Schnle den Rücken zu kehren, »in schneller zum Ziele zu
kommen? O ja, einige thun das, aber doch uur sehr wenige. Die meisten
versuchen sich lieber in der Schnle diese Berechtigung zu erwerben. Das
Bersetztwerden von Unter- »ach Oberseklinda erscheint ihnen immer nvch in
rvsigerm Lichte und als eine gewissere Sache, als eine Prüf»»g vor der Kom¬
mission, die sich aus Lehreru zusammeusetzt, die ihneu sast immer unbekannt
sind. Daher wird verhältnismäßig wenig Gebranch davon geinacht. Es dürfen
aber auch die Anfvrder»ngen etwas geringer sein, als auf den höher» Schulen,
weil ab und zu unter den sich meldenden Leute sind, denen die Ungunst des
Schicksals es nicht gestattet hat, die Schnle regelrecht zn besuchen und die
dann durch eignen Fleiß sich so gut als möglich die verlangte Bildung anzu¬
eignen gesucht habeu. Außerdem ist nicht zu verkennen, daß eine Prüfung bei
unbekannten Lehrern für ,den Prüfling viel schwerer ist. Mit Rücksicht darauf
erscheint es also berechtigt, die Ansprüche etwas niedriger zu stellen. Es ver¬
langt dies aber anch nvch ein andrer Umstand. Bei der Kommission melden
sich auch die Söhue vou Deutschen, die im Auslande leben, aber deutsche
Unterthanen geblieben sind. Wenn man bei solchen, die oft einen ganz unregel¬
mäßigen Bildungsgang durchgemacht haben, die größte Nachsicht übt, wenn
man ihnen trotz eines mangelhaften deutschen Aufsatzes uud trotz mancher
andern Maugel, die in den einzelnen Fächern hervvrtreten, die wissenschaftliche
Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste doch zuerkennt, wenn der zu
Prüfende soust eiuen günstigen Eindruck macht, so wird kein billig denkender
etwas dagegen haben.

Leider bilden aber den Hauptbestandteil der Prüflinge (wohl drei Viertel)
Leute, die diese Rücksicht nicht verdienen. Es find ehemalige Schiller höherer

»stalten, deren Eltern mit Glücksgüter» reichlich gesegnet sind, die sich aber
Unter die Schnlzncht nicht fügen wollten nnd deshalb der Schule den Rücken
kehrten oder kehren mußten. Der Verfasser dieser Zeilen, der knrz nach ein-
"»der an mehreren Anstalteil desselben Regierungsbezirkes als Lehrer wirkte,
kannte mehrere Jahre hindurch den größten Teil der Prüflinge aus seiner
ll'ühern Thätigkeit. Manche hatten dann noch eine andre Anstalt, aber auch
ohne Erfolg, besucht, und schließlich versuchten sie, da sie auch so nicht zum
<^iele gekommen waren, ihr Heil bei der Kommission. Gegen solche Ele¬
mente müßte aufs schärfste vorgegangen werden. Gerade für diese, die sich
leder Zucht und Ordnung widersetzen, dürfte gerade eine dreijährige Dienst¬
zeit eine sehr heilsame und gute Lehrzeit sein. Soll doch das Vorrecht, ein¬
ährig zu dienen, nur solchen zuerkannt werden, die sich sittlich einer solchen
^vorzngung würdig gezeigt haben. In dieser Beziehung wird aber mancherlei
Ersehe». Folgendes mag zum Beweise diene». Es meldete sich z. B. ei»
^einnliger Nnterseknndaner, der sich durch seinen Abgang einer schweren Diszi¬
plinarstrafe entzoge» hatte. Im Besitze seines Abgangszengnisses, hatte sich
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der Bursche überdies nach der Wohnung eines ehemaligen Lehrers begeben
und ihn unter Bedrohen mit einem Stocke darüber zur Rede gesetzt, warum
er ihm in seinein Fache eine so schlechte Zensnr gegeben habe. Diese Sache
kam später vor das Schöffengericht, und der Betreffende wurde mit Gefängnis
bestraft. Wahrend der Zeit, wo er von der Schule weg war und wo die
Sache beim Schöffengerichte noch anhängig war, meldete er sich zur Prüfung
bei der Kommission und wurde zugelasfeu. Nur dem Umstände war es zu
danken, daß er schließlich doch noch zurückgewiesen wurde, daß seine deutsche
Arbeit fast ungenügend war. Um solche und ähnliche Vorkommnisse unmöglich
zu inachen, müßte unbedingt iu Zukunft ein gewisser Zusammenhang zwischen
der .Kommission und den höhern Lehranstalten geschaffen werden.

Noch ein Übelstand soll hervorgehoben werden, der der Abänderung be¬
dürftig erscheint. Die Prüfung bei der Kommission kann so lange wiederholt
werden, bis der Betreffende dienstpflichtig geworden ist, also das zwanzigste
Lebensjahr erreicht hat. Manche, nnd das ist gar nicht so selten, wiederholen
sie dreimal, ohne daß sie zum Ziele kommeu. Der Verfasser hat von einem
gehört, der die edle Dreistigkeit hatte, sie fünfmal zu wiederholen! Es dürfte
angebracht sein, die allgemein giltigen Bestimmungen für Prüfungen auch auf
die Prüfung vor der Kommission auszudehnen und in Zukunft nur eiu drei¬
maliges Erscheinen vor der Kommission zu gestatten. Manche schlecht vor¬
bereiteten Elemente würden vielleicht auch dadurch von ihrem Exameneifer
etwas abgebracht werden, daß in Zukunft eine bestimmte Prüfungsgebühr er¬
hoben würde, wie es ja sonst bei jeder Prüfung im preußischen Staate üblich
ist. So würden auch die dem Staate alljährlich zweimal erwachsenden, nicht
gering anAnschlagenden Kosten zum Teil gedeckt werden, Kosten, die der Staat
auf sich uimmt für Leute, die es größtenteils nicht viert sind, daß sie mit
solcher Nachsicht behandelt werden.

Hoffentlich wird bei einer Neueiurichtung der Prüfungskommissionen für
Einjährig-Freiwillige, die ja in kurzem bevorzustehen scheint, von deu hicr
dargelegten Ansichten die eine oder andre zur Ausführung kommen!
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